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. AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIREKTION 
~,;JJ14 Wien, Herrengasse 11-13 Parteienverkehr Dienstag 8-12 Uhr 

! Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 'W14 

An das 
Bundesministerium f'ür 
Land- und Forstwirts<.;hai't 

Stuben,ring 1 
1012 Wien 

LAD-VD-6011/12 
Beilagen 

Bei Antwort bitte Kennzeichen angeben 

Bezug Bearbeiter (0 22 2) 63 57 11 Durchwahl 

12.601/01-I 2/85 Dr. Staudigl 2094 

Betrifft 

und 16-19 Uhr 

Datum 

26. März 1985 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Weingesetz 1961 geän
dert wird (Weingesetznovelle 1985); Stellungnahme 

Die Nö LändesrelJh~rull(J bll.!ehrt ~ich zum Elltt,.;urf eillc~) BtlneJes<je

selLes, mit dem ddS l'Jei ngesetz 1961 geiin(h:~rt W1 rd (LtJeingc!setzno

velle 1985), wie folgt Stellung zu nehnlera: 

L Zu Art. I Z. 1 (§ 1 Abs. 1 1it. bund Abs. ? lit. ~_U_ 

Der Entwurf sieht eine Herabsetzung des ~Hnde5Lmost(]ewicrll-_es in 

Jahren besonders ungUnstiger Reifeverh~ltnjs5e vor. VoratlsseLzung 

fUr diese Herabsetzung im Verordnungsweg soll nunmehr dür Antrag 

eines Landes sein. Hiezu wird bemerkt, daß sich die bisherige 

Regelung, wonach der Bundesminister. fUr Land- und Forstwirtschaft 

auch ohne Mitwirkung der Länder das Vorliegen ~esonders ungUnsti

ger Reifeverhältnisse und damit die Herabsetzung des 

Mindestmostgewichtes auf 11 0 KMW im Verordnungswege 

festzustellen hat, bestens beWährt hat. FUr diR Beibehaltung der 

bisherigen Hegelung spricht nicht zuletzt der Umstand, daß der 

Bundesminister in den Bundeskellereiinspektoren a~ch die 

amtlichen Organe zur Erhebung der tatsächlichen Reifeverhältnisse 

besitzt, weshalb sich die NÖ Landesregierung g~gen eine Änderung 

der b~sherigen Regelung ausspricht. 

Zu § 1 Abs. 2 1 i t. c wi rd angeregt, fOr eHe Eczellgunq a COlOiÜ is ier

ter Weine eine anteilsmäßige Begrenzung von höchstens 5 % fUr die 

Versetzung mi t pf I anz lichen Wj rks toffen oder AuszUgen ClIIS d ies,~n 

aufzunehmen. 
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2. Zu Art. I Z. 4 (§ 7 Abs. 4): 
Gegen die Zulassung der Erzeugung von alkoholfreiem Wein be
stehen insofern Bedenken, als unter den Begriff "Wein" zwangs
läufig nur Getränke mit einem Alkoholgehalt subsumiert werden 
können. 

3. Zu Art. I Z. (I (§ <j Ab::;. 4): 

Zu dieser Bestimmung wird angeregt, die Aufbesserunq mil ZuckGr 

mit maximal 5 kg zu l)emessen und gleichzeitig darUberhindus eine 

Höchstaufbesserungsgrenze mit 19° KMW zu normierGn. 

4. Zu Art. I Z. 8 (§ 11): 

Die NÖ Landesreqi.erung spricht sich gegen eine ganzjähri.ge Sturm

produktion aus. Die Sturmerzeugung sollte nur in der Zejt von 

15. August bis 30. November gestattet werden. Ein ganzj~hriges 

Angebot von Sturm wUrde n~mlich zu einem Gewöhnungseffekl des 

Konsumenten und dadurch inder Folge zu einem Verkauf5rUckcJanq 

fUhren. OarUberhinaus wUrde eine jederzeit gestattete Gärung im 

Keller Mißbräuche (50 insbesondere Verfälschungen) bedeutend er

leichtern. 

5. Zu Art. I Z. 12 (5 19a): 

Seitens der Weinwirtschaft wird immer wieder die Regionalisierunq 

und Verbilligung des WeingUtesiegels gefordert. Aus diesem Grund 

wi rd angeregt, Ub(~ r den Umfang des vor li egenden Entwurfes hindus 

neuerlich Überlegungen fUr eine ErfUllung dieser Forderung der 

Weinwirtschaft anzustellen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 
dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 

12/SN-123/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



-.}, -

LAD-VD-6011/12 
.:., 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitg1jeder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung 

~ 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 
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